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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Voraussetzungen eine Außenbeleuchtung (Beleuchtungsanlagen, Wer-
beanlage, Himmelstrahler) im öffentlichen Raum erfüllen muss, damit sie in-
sektenfreundlich ist;

2.  welcher Anteil der Landesfläche von der gesetzlichen Regelung betroffen ist 
und welchen Anteil hiervon bereits insektenfreundliche und noch nicht insek-
tenfreundliche Belichtungskonzepte ausmachen; 

3.  wie hoch sie die Kosten beziffert, wenn landesweit bis 2030 alle bestehenden 
nicht insektenfreundlichen Belichtungskonzepte im öffentlichen Raum auf in-
sektenfreundliche Belichtungskonzepte umgerüstet werden;

4.  wie hoch sie die Abfallmengen beziffert, wenn landesweit bis 2030 alle be
stehenden nicht insektenfreundlichen Belichtungskonzepte im öffentlichen 
Raum auf insektenfreundliche Belichtungskonzepte umgerüstet werden;

5.  inwiefern sie die Kommunen bei der Umrüstung auf insektenfreundliche Be-
leuchtungslösungen unterstützen wird;

6.  unter welchen Voraussetzungen Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, wie 
viele dieser Ausnahmegenehmigungen bisher für welche Gebäude welcher Trä-
ger von den Unteren Naturschutzbehörden erteilt wurden und wie viele Anträ-
ge zu welchen Gebäuden welcher Träger diesbezüglich bereits bei den Unteren 
Naturschutzbehörden vorliegen; 
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 7.  wie hoch der bisher für die Antragstellung und Bescheidung der Anträge ent-
standene Erfüllungsaufwand bei der Verwaltung ist und inwiefern unter die-
sen Voraussetzungen der von ihr hierfür prognostizierte jährliche Personalauf-
wand bei der Verwaltung in Höhe von 76.500 Euro realistisch bleibt; 

 8.  inwiefern die im Rahmen der Kommunalrichtlinie (KRL) des Bundesumwelt-
ministeriums und die im Rahmen der LEDLeitmarktinitiative des Bundes-
umweltministeriums geförderten LEDLeuchten den Anforderungen einer 
insektenfreundlichen Beleuchtungslösung entsprechen und wie viele dieser 
Leuchten im Rahmen der KLR und der LEDLeitmarktinitiative in wie vielen 
Kommunen in BadenWürttemberg bisher installiert wurden (bitte aufgeteilt 
nach Jahren und unter Angabe der jeweiligen Zuschüsse, die die Kommunen 
für die Installation erhielten); 

 9.  ob – wenn die im Rahmen der KRL und der LEDLeitmarktinitiative des Bun-
desumweltministeriums geförderten LEDLeuchten nicht den Anforderungen 
einer insektenfreundlichen Außenbeleuchtung entsprechen – diese von den 
Kommunen entfernt werden müssen und inwiefern Kommunen hierfür erhal-
tene Zuschüsse an den Bund zurückzahlen müssen; 

10.  inwiefern sie plant, das Gesetz auf Haus und Grundstückseigentümer sowie 
Industrie und Gewerbe auszuweiten;

11.  was sie bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Insektenbestände durch 
die Reduktion der Lichtverschmutzung erwartet und inwiefern ihr hierzu Er-
kenntnisse aus anderen Bundesländern und Staaten sowie aus repräsentativen 
Studien und Erhebungen vorliegen.

9.6.2021

Hoher, Dr. Schweickert, Haußmann, Goll, Weinmann, Birnstock, 
Bonath, Fischer, Haag, Karrais, Dr. Jung FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

§ 21 des Gesetzes zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirt-
schafts und Landeskulturgesetzes besagt, dass Beleuchtungen im öffentlichen 
Raum insektenfreundlich sein müssen. Unter anderem müssen deshalb seit dem  
1. Januar 2021 neu errichtete Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, We-
gen und Plätzen mit einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechenden insektenfreundlichen Beleuchtung ausgestattet werden. Gleiches gilt 
für erforderlich werdende Um und Nachrüstungen bestehender Beleuchtungsan-
lagen. Bestehende Beleuchtungsanlagen sind bis zum Jahr 2030 um- oder nachzu-
rüsten. Mit dem Antrag soll in Erfahrung gebracht werden, welche Auswirkungen 
die Regelungen für die Kommunen in BadenWürttemberg haben. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 1. Juli 2021 Nr. 710141.5/207 nimmt das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Finanzen und dem Ministerium für Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Voraussetzungen eine Außenbeleuchtung (Beleuchtungsanlagen, Wer-
beanlage, Himmelstrahler) im öffentlichen Raum erfüllen muss, damit sie in-
sektenfreundlich ist;

§ 21 Abs. 3 NatSchG enthält die Verpflichtung, neu errichtete Beleuchtungsan-
lagen mit einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden 
insektenfreundlichen Beleuchtung auszustatten und bestehende Anlagen um oder 
nachzurüsten. 

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist die Beleuchtung insektenfreundlich, 
wenn die nachfolgenden Aspekte berücksichtigt werden: Anstrahlung des zu be-
leuchtenden Objekts nur in notwendigem Umfang und Intensität, Verwendung 
von Leuchtmitteln, die warmweißes Licht (bis max. 3000 Kelvin) mit möglichst 
geringen Blauanteilen ausstrahlen, Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner 
höheren Leuchtstärke als erforderlich, Einsatz von Leuchten mit zeit oder sen-
sorengesteuerten Abschaltungsvorrichtungen oder Dimmfunktion, Einbau von 
Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren, Verwen-
dung von Natriumdampflampen und warmweißen LEDLampen statt Metallhalo-
gen und Quecksilberdampflampen, Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein 
Licht in oder über die Horizontale abstrahlen, Anstrahlung der zu beleuchten-
den Flächen grundsätzlich von oben nach unten, Einsatz von UVabsorbierenden 
Leuchtenabdeckungen, staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das 
Eindringen von Insekten zu verhindern, Oberflächentemperatur des Leuchtenge-
häuses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegender Insekten zu vermeiden (sofern 
leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet).

2.  welcher Anteil der Landesfläche von der gesetzlichen Regelung betroffen ist 
und welchen Anteil hiervon bereits insektenfreundliche und noch nicht insek-
tenfreundliche Belichtungskonzepte ausmachen;

Die Beleuchtung von öffentlichen Straßen, Wege und Plätzen ist eine selbststän-
dige kommunale Angelegenheit i. S. d. Art. 28 GG. Der Landesregierung liegen 
daher hierzu keine Daten vor.

3.  wie hoch sie die Kosten beziffert, wenn landesweit bis 2030 alle bestehenden 
nicht insektenfreundlichen Belichtungskonzepte im öffentlichen Raum auf in-
sektenfreundliche Belichtungskonzepte umgerüstet werden;

4.  wie hoch sie die Abfallmengen beziffert, wenn landesweit bis 2030 alle beste-
henden nicht insektenfreundlichen Belichtungskonzepte im öffentlichen Raum 
auf insektenfreundliche Belichtungskonzepte umgerüstet werden;

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Es wird von allenfalls sehr geringen Kosten ausgegangen. Zentraler Faktor ist 
hierbei die Lebensdauer der Leuchtmittel, die in aller Regel 10 Jahre nicht über-
schreitet. Eine Vielzahl der heute für die innerörtliche Straßenbeleuchtung ver-
wendeten Leuchtmittel (effiziente warmweiße LEDBeleuchtung) ist bereits zu-
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gleich insektenfreundlich. Soweit heute nicht insektenfreundliche Leuchtmittel 
verwendet werden, ist davon auszugehen, dass ihre Lebensdauer in weit über  
90 % der Fälle vor dem 31. Dezember 2029 beendet sein wird, sodass die be-
troffenen Beleuchtungsanlagen bereits vor dem Stichtag auf insektenfreundliche 
Beleuchtung umgerüstet werden. Soweit zum 31. Dezember 2029 noch Beleuch-
tungsanlagen vorhanden sind, die nicht den Anforderungen an eine insekten-
freundliche Beleuchtung entsprechen, dürfte ein Großteil dieser Beleuchtungs-
anlagen nicht der Umstellungsverpflichtung unterliegen, da diese nur insoweit 
besteht, als Gründe der öffentlichen Sicherheit (insbesondere Verkehrssicherheit) 
dem nicht entgegenstehen. 

Somit beruhen die Abfallmengen auf fortlaufendem Austausch und sind nicht 
durch die Novelle des § 21 NatSchG verursacht. Genaue Daten zur Abfallmenge 
liegen der Landesregierung nicht vor.

5.  inwiefern sie die Kommunen bei der Umrüstung auf insektenfreundliche Be-
leuchtungslösungen unterstützen wird;

Der Regelung des § 21 Abs. 3 NatSchG liegt die Intention zugrunde, bestehen-
de Beleuchtungsanlagen sukzessive im Rahmen der Regelwartung innerhalb der 
Übergangsfrist bis zum Jahr 2030 insektenfreundlich um bzw. nachzurüsten.  

Gemäß dem aktuellen Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 
und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VwVLGVFG) sind die Kos-
ten von Beleuchtungsanlagen im Straßenbau im Rahmen von Bau, Ausbau oder 
Umbauvorhaben der Kommunen als Wiederherstellungskosten sowie im Bereich 
der Rad und Fußverkehrsinfrastruktur aus dringenden Gründen der Verkehrs-
sicherheit förderfähig. Dabei wäre dann der insektenfreundliche Standard zu wäh-
len. Dagegen sind die Kosten für die Umrüstung im Rahmen der Regelwartung 
bei Straßenbauvorhaben nicht zuwendungsfähig.

6.  unter welchen Voraussetzungen Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, wie 
viele dieser Ausnahmegenehmigungen bisher für welche Gebäude welcher Trä-
ger von den Unteren Naturschutzbehörden erteilt wurden und wie viele Anträge 
zu welchen Gebäuden welcher Träger diesbezüglich bereits bei den Unteren 
Naturschutzbehörden vorliegen;

§ 21 Abs. 2 NatSchG enthält eine Regelung zu Abschaltzeiten bei der Beleuch-
tung von Fassaden von Gebäuden der öffentlichen Hand. Diese lautet:

„Es ist im Zeitraum

1. vom 1. April bis zum 30. September ganztägig und 
2. vom 1. Oktober bis zum 31. März in den Stunden von 22 Uhr bis 6 Uhr

verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, 
soweit dies nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforderlich oder durch 
oder auf Grund einer Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist.“

In § 21 Abs. 5 Satz 2 NatSchG wird die Möglichkeit der Erteilung von Aus-
nahmen geregelt. Ausnahmen können danach zugelassen werden, wenn dies zur 
Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist oder wenn sonst ein wichtiger 
Grund vorliegt.

Im Rahmen der Ausnahmeprüfung durch die zuständigen Naturschutzbehörden 
sind alle Umstände des Einzelfalls in den Blick zu nehmen und dabei ist aus 
Rechtsgründen Folgendes zu beachten:

Je geringer die beantragte Abweichung von der gesetzlichen Vorgabe ist, desto 
eher kann eine Ausnahme erteilt werden. Dies gilt bspw. für solche Ausnahme-
anträge, die die Beleuchtung für ein konkretes zeitlich begrenztes Ereignis zum 
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Inhalt haben oder lediglich geringfügige Abweichungen von den Abschaltzeiten 
zum Gegenstand haben. Ausnahmen sind ferner intensiv zu prüfen, wenn es sich 
um ein Gebäude von besonderer Bedeutung (sei es in kultureller oder historischer 
Hinsicht) handelt. Die Lage des betroffenen Objekts (baurechtlicher Innen oder 
Außenbereich) muss in die Bewertung mit einfließen. 

Für Gebäude in exponierter Lage (auch von besonderer Bedeutung) ohne um-
gebende andere künstliche Lichtquellen in der Nähe eines für Insekten besonders 
sensiblen Brut und Rückzugsraums kommt eine Ausnahme regelmäßig nur dann 
in Frage, wenn die Beleuchtung bereits insektenfreundlich ist.

Die Anlage 1 enthält eine Übersicht zu den Ausnahmeentscheidungen (Daten der 
Unteren Naturschutzbehörden mit eingeschränkter Zuständigkeit [Große Kreis-
städte und Verwaltungsgemeinschaften] sind den Daten der Unteren Naturschutz-
behörden der jeweiligen Landkreise zugeordnet).

7.  wie hoch der bisher für die Antragstellung und Bescheidung der Anträge ent-
standene Erfüllungsaufwand bei der Verwaltung ist und inwiefern unter diesen 
Voraussetzungen der von ihr hierfür prognostizierte jährliche Personalauf-
wand bei der Verwaltung in Höhe von 76.500 Euro realistisch bleibt;

Anhand der aktuellen Informationen zum Antragsstand bezüglich der Ausnahme-
anträge nach § 21 Abs. 5 i. V. m. Abs. 2 NatSchG liegt der bisherige Erfüllungs-
aufwand (Zeitraum 31. Juli 2020 bis 21. Juni 2021) bei 14.500 Euro.

Da es sich bei dem §§ 21 Abs. 2 NatSchG um eine neu eingeführte Vorschrift 
handelt, geht die Landesregierung davon aus, dass der prognostizierte jährliche 
Personalaufwand noch erreicht werden wird.

8.  inwiefern die im Rahmen der Kommunalrichtlinie (KRL) des Bundesumweltmi-
nisteriums und die im Rahmen der LED-Leitmarktinitiative des Bundesumwelt-
ministeriums geförderten LED-Leuchten den Anforderungen einer insekten-
freundlichen Beleuchtungslösung entsprechen und wie viele dieser Leuchten im 
Rahmen der KLR und der LED-Leitmarktinitiative in wie vielen Kommunen in 
Baden-Württemberg bisher installiert wurden (bitte aufgeteilt nach Jahren und 
unter Angabe der jeweiligen Zuschüsse, die die Kommunen für die Installation 
erhielten); 

9.  ob – wenn die im Rahmen der KRL und der LED-Leitmarktinitiative des Bun-
desumweltministeriums geförderten LED-Leuchten nicht den Anforderungen 
einer insektenfreundlichen Außenbeleuchtung entsprechen – diese von den 
Kommunen entfernt werden müssen und inwiefern Kommunen hierfür erhalte-
ne Zuschüsse an den Bund zurückzahlen müssen;

Die Fragen 8 und 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Nach Ziff. 2.8 KRL wird der Einbau hocheffizienter Beleuchtungstechnik bei der 
Sanierung von Außen und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Beleuchtungs-
technik bei Lichtsignalanlagen einschließlich der Steuer und Regelungstechnik 
gefördert. Gefördert wird auch Beleuchtungstechnik für neue Lichtpunkte, um 
Beleuchtungsmissstände zu beheben. Zuwendungsfähig sind hierbei die Ausga-
ben für die Anschaffung von Auslagenkomponenten, qualifiziertes Fachpersonal, 
photometrische Messungen, Demontage und Entsorgung der ersetzten Kompo-
nenten. Es müssen Treibhauseinsparungen von mindestens 50 % realisiert wer-
den. 

Nach Ziff. 2.8.1 und 2.8.2. KRL ist die hocheffiziente Beleuchtungstechnik in 
Kombination mit der Installation einer Regelungs und Steuerungstechnik zur zo-
nenweisen zeit und präsenzabhängigen Schaltung oder für eine adaptive Nutzung 
förderfähig.
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Damit erfüllt die nach der KRL geforderte Beleuchtung jedenfalls teilweise die 
Kriterien an die insektenfreundliche Beleuchtung. Da aber nicht alle Kriterien 
(Frage 1) in jedem Beleuchtungsfall vorliegen müssen und die KRL keine Aus-
sage zur Farbtemperatur trifft, ist eine abschließende Bewertung zu allen geför-
derten und bereits installierten Beleuchtungsanlagen seitens der Landesregierung 
nicht möglich. 

Für die Zukunft plant der Bund – im Zuge des Bundesinsektenschutzgesetzes – 
seine Regelungen zur Beleuchtung anzupassen, sodass von einer Klarstellung der 
KRL bezüglich der Insektenfreundlichkeit auszugehen ist.

Daten zu den Leuchten und Kommunen liegen der Landesregierung nicht vor, da 
es sich bei der Ausgestaltung der Beleuchtung von öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen um eine selbstständige kommunale Angelegenheit nach Art. 28 GG 
handelt. 

Ausgehend von dem Lebenszyklus der Beleuchtung und der 10jährigen Über-
gangsfrist in § 21 Abs. 3 S. 3 NatSchG sowie der Zweckbindungsfrist von fünf 
Jahren (Ziff. 6.3. KRL) ist weder mit einer Entfernung noch mit einer Rückzah-
lung der Bundeszuschüsse durch die Kommunen zu rechnen.

Die Förderung im Rahmen der LEDLeitmarktinitiative des Bundesumweltmi-
nisteriums erfolgt nach der Maßgabe der KRL, sodass diesbezüglich das oben 
Gesagte gilt.

10.  inwiefern sie plant, das Gesetz auf Haus- und Grundstückseigentümer sowie 
Industrie und Gewerbe auszuweiten;

Es sind derzeit keine Ausweitungen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
geplant.

11.  was sie bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Insektenbestände durch 
die Reduktion der Lichtverschmutzung erwartet und inwiefern ihr hierzu Er-
kenntnisse aus anderen Bundesländern und Staaten sowie aus repräsentativen 
Studien und Erhebungen vorliegen.

In den letzten Dekaden hat die künstliche Beleuchtung weltweit je Jahr um  
2 bis 6 % zugenommen, was zu einer geschätzten Aufhellung der Nachtlandschaft 
gegenüber natürlichen Bedingungen von über 40 % geführt hat. Aufgrund der im 
Folgenden genannten Tatsachen kann davon ausgegangen werden, dass die Licht-
verschmutzung den Umweltdruck auf Insektenpopulationen erhöht. 

Künstliche nächtliche Beleuchtung wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt ne-
gativ auf Insekten aus. Die Tiere werden von den Lichtquellen aus ihren Lebens-
räumen angelockt und sterben an der von diesen abgestrahlten Hitze oder an Er-
schöpfung. Aufgrund ihrer Konzentration um die Lampen sind sie zudem leichte 
Beute für Fraßfeinde. Die durch künstliches Licht verursachten Irritationen füh-
ren zu Störungen bei der Fortpflanzung (Pheromonproduktion, Partnerfindung), 
der Nahrungssuche sowie der Entwicklung zum ausgewachsenen Insekt. Die da-
durch bewirkte Instabilität von Insektenpopulationen sowie die daraus resultieren-
de Veränderung der Zusammensetzungen der Insektengesellschaften gefährden 
wesentliche Ökosystemfunktionen mit Einfluss auf Nährstoffkreisläufe, Boden-
fruchtbarkeit, natürliche Schädlingsbekämpfung und Bestäubung.

Mehrere Studien geben Hinweis darauf, dass die Lichtverschmutzung einen be-
deutenden Einfluss auf Insektenbestände besitzt. So konnten für die Niederlande 
erstmals nachweisen, dass sich die Muster von Populationstrends von Nachtfal-
tern durch die Lichtempfindlichkeit der Arten erklären ließen. Lichtempfindliche 
Arten zeigten besonders negative Bestandstrends, was den Schluss zulässt, dass 
Lichtverschmutzung ein anteilig zum Insektensterben beitragender Faktor ist. Es 
konnten zudem für beleuchtete Standorte eine um die Hälfte reduzierte Indivi
duenzahl und um 25 % niedrigere Artenvielfalt von Nachtfaltern gegenüber unbe-
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leuchteten Vergleichsorten nachgewiesen werden. Schließlich belegen Studien für 
die Britischen Inseln, dass 20 % der langfristigen negativen Veränderungen von 
Nachtfalterhäufigkeiten in Großbritannien und Irland durch Lichtverschmutzung 
begründbar sind. 

Diese Untersuchungen zeigen, dass Maßnahmen, die der Lichtverschmutzung ent-
gegenwirken, einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Insektenbestände leisten.

Walker
Ministerin für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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